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In diesem Gemeindeblatt erfahren Sie unter anderem: 
- Rentnerweihnachtsfeier für beide Ortsteile am 08.12.2022    Seite 12 
- lebendiger Adventskalender        Seite 13 

Amtsblatt der Gemeinde Rosenbach 
 

Nr. 12   Donnerstag 01. Dezember 2022  29. Jahrgang 

Der Stern 
Hermann Friedrich Christians 

 
Wir wandern wieder zu dem Stern 
Den Weg der Weisen durch die Nacht. 
Wir wissen wohl: der Stern ist fern, 
Doch unsre Hoffnung hin zum Herrn 
Hat unsre Füße leicht gemacht. 
 
Das Dunkel, das wie Berge lag 
Auf unsern Schultern, ließ uns los. 
Aus schwarzer Nacht wird heller Tag: 
Wir wandern wie im Rosenhag 
Hin zu Mariens Schoß. 

Liebe Einwohner, 

Danke sagen möchte ich an dieser Stelle all denen, die in dem zu Ende 

gehenden Jahr wieder daran mitgearbeitet haben, unsere Gemeinde lebens- 

und vor allen Dingen liebenswert zu erhalten. Die wahre Freude des 

Weihnachtsfestes besteht darin, anderen eine Freude bereiten zu dürfen. 

Ich wünsche allen Rosenbachern ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest 

und schon jetzt alles Gute für das Jahr 2023. 
 

       Ihr Bürgermeister Roland Höhne 



Aus der Gemeinderatssitzung am 24.11.2022 
 

Beratung und Beschlussfassung zu überplan-

mäßigen Ausgaben 
 

Der Gemeinderat beschloss, überplanmäßige Ausgaben 
für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 38.900,00 € in dem 
Produkt/Sachkonto 11.1.2.01.00 / 431200 (Verwaltungs-
kostenumlage an die Stadt Löbau). Dies wurde notwendig, 
da der Widerspruch der Gemeinde Rosenbach gegen die 
geforderte höhere Umlage keine aufschiebende Wirkung 
hat. Deshalb muss der Betrag bis zu einer Entscheidung 
gezahlt werden. 
Der Gemeinderat beschloss, überplanmäßige Ausgaben 
für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 12.000 € in dem 
Produkt/Sachkonto 11.1.2.01.00 / 431200 
(Verpflegungskosten Hort „Gernegroß“). Der Preis für das 
Mittagessen wurde im laufenden Jahr erhöht. Die 
Mehrausgaben können durch das höhere Essengeld gedeckt 
werden. 
 

Beschlussfassung der neuen Feuerwehrsatzung 
 

Auf Grund vieler Neuregelungen im Gesetz über den 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz im 
Freistaat Sachsen war die komplette Überarbeitung der 
Feuerwehrsatzung notwendig. Deshalb beschäftigte sich der 
Feuerwehrausschuss mehrmals auf der Grundlage eines 
vom Sächsischen Städte und Gemeindetages 
bereitgestellten Satzungsmuster mit der neuen Satzung. Die 
wichtigsten inhaltlichen Änderungen betreffen die Wahl der 
Wehrleitung und es wird zukünftig einen stellvertretenden 
Gemeindewehrleiter geben. Dieser kann ein Ortswehrleiter 
sein. Nach ausführlicher Beratung, stimmte der 
Gemeinderat der neuen Satzung zu. Die Bekanntmachung 
erfolgt im Gemeindeblatt Januar 2023. 
 

Informationen zu einer Eilentscheidung des 

Bürgermeisters 
 

Wenn es die Temperaturen im Dezember noch zulassen, 
wird der Deckenbelag der Schafbergstraße noch erneuert. 
 
  
 

Rückblick auf realisierte Vorhaben 2022! 
Auch in diesem Jahr konnten wir trotz schwieriger 
Bedingungen wieder einige Vorhaben realisieren. 
Nachfolgend einige Impressionen. 
 
Freiflächengestaltung Mittelhof Herwigsdorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanierung Denkmal Deutsch Französischer Krieg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewässerinstandsetzung 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschaffung eines Tankfahrzeuges für die Feuerwehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Möbel für 2 Gruppenräume Kita „Rotsteinzwerge“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachungen 

 Die Gemeindeverwaltung bleibt vom 
 22.12. – 01.01.2023 geschlossen!  
 

 Das Gemeindeblatt für den Monat Januar 
erscheint am Sonnabend, den 07.01.2023 

 Redaktionsschluss ist der 30.12.2022 
 

 Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
15.12.2022 um 19:30 Uhr statt. 
 

 Sirenenprobelauf: Mittwoch, den 07.12.2022 
 

 Termine Abfallentsorgung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hundertjährige prophezeit für 

Dezember 
 

Mit Nebel und Schnee beginnt der 

Monat. Jedoch am 4. und 5. kommt 

Regen auf, der in Schnee 

übergeht. Die Tage zwischen dem 10. und 

20. sind wieder milder. Täglich kommt die 

Sonne durch die Wolken. Rau und frostig ist 

es zu Weihnachten. Es fällt wenig Schnee. 

Das Jahresende ist trüb, neblig und kalt. 
 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 

Ortsfeuerwehr Herwigsdorf  
Donnerstag, 01.12.2022  20:00 Uhr  
Kommandositzung  
Samstag, 10.12.2022  19:00 Uhr 
Weihnachtsfeier 
 

Jugendfeuerwehr 

Freitag, 09.12.2022 ab 17:00 Uhr 
Weihnachtsfeier 
 

Ortsfeuerwehr Bischdorf 

Freitag, 09.12.2022 ab 18:30 Uhr 
Belehrung und Weihnachtsfeier 
 
 

Die Wehrleitung möchte sich bei den 

Kameradinnen und Kameraden für die 

Einsatzbereitschaft und Unterstützung im 

zurückliegenden Jahr bedanken. 

Wir wünschen allen Einwohnern von 

Rosenbach ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest sowie alles Gute fürs  

neue Jahr 2023. 
  

Maik Kregel, Gemeindewehrleiter 

Lutz Heinzelmann, OWL Bischdorf 
Georg Haase, OWL Herwigsdorf 
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Medizinische Mitteilung 

 Die Physiotherapie Rabe teilt mit:  
 

Wir haben vom 23.12.22 - 01.01.23 wegen 
Weihnachtsurlaub geschlossen. 

Wir wünschen allen Rosenbachern ein schönes 

Weihnachtsfest mit viel Gesundheit  

für das Jahr 2023. 
 

 

 Die Zahnarztpraxis Falkenberg informiert:  

Ich suche dringend ab 01.01.2023 eine 

Zahnarzthelferin (auch ungelernt,  

aber mit Berufserfahrung). 
 

Ich wünsche allen Patienten und 

 ihren Angehörigen ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

Beate Falkenberg 
 

 

 Die Arztpraxis Dr. Höhne  
  wünscht frohe Weihnachten und  
  einen guten und gesunden Rutsch  

ins neue Jahr. 
 

Restabfall 13.12. / 28.12.  

Bioabfall 06.12./ 20.12. 

Gelbe Tonne 16.12. 

Blaue Tonne 06.12. 

Bischdorfer  
 
 
 

 
 
 

Herzlich lädt die Ortsfeuerwehr Bischdorf 
am 21.01.2023 ab 18:00 Uhr zum gemütlichen 

Wintergrillen hinterm Depot ein. 



Die Landfrauen informieren 
 

� � � � � � 
Am 05.12.22 um 17:00 Uhr gestalten die 
Landfrauen im Pfarrhaus in Herwigsdorf 

einen Bastelabend. 
  

� � � � � � 
 

Die Wanderfreunde treffen sich 07.12.22 um 
14:00 Uhr an der Herwigsdorfer Schule. 

 

� � � � � � 
 

Am 13.12.22 findet unsere diesjährige 
Weihnachtfeier ab 18:00 Uhr  

im Einkehrhaus statt.  
 

� � � � � � 
 

Am 14.12.22 um 14:30 Uhr treffen sich die 
Senioren in der Herwigsdorfer Schule.  

 

� � � � � � 
 

Die Landfrauen wünschen den 

Rosenbachern ein schönes, besinnliches 

Weihnachtsfest und ein       

    gesundes, glückliches Jahr 2023. 

 
 

A d v e n t s f e u e r   2 0 22 
 
Wo: Depot der FFW Herwigsdorf 
Wann:  Samstag, den 03.12.2022 
Beginn:  16:00 Uhr 
 
Die Kammeraden der FFW Herwigsdorf 
laden Euch zum 
 

 

ein. 
 
Wir freuen uns auf ein gemütliches 
Beisammensein mit kleinen und großen 
Gästen. Für das leibliche Wohl ist mit heißen 
Getränken und Speisen gesorgt.  
  
       Ab 17:00 Uhr 
        kommt der 
 Weihnachtsmann     
   und nimmt Eure 
       Wunschzettel  
         entgegen 
 
 

 

G E B U R T S T A G S J U B I L A R E 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen 

ihnen alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen. 
 

OT Bischdorf 

am 03.12.  Herr Klaus-Peter Rötschke  zum 81. Geburtstag 
am 14.12.  Frau Bärbel Rötschke  zum 76. Geburtstag 
am 19.12.  Frau Helga Neumann  zum 82. Geburtstag 
 
OT Herwigsdorf 

am 04.12.  Frau Christa Heinrich  zum 82. Geburtstag 
am 07.12.  Herr Heinz Grolms   zum 91. Geburtstag 
am 07.12.  Frau Erika Nitschke   zum 91. Geburtstag 
am 18.12.  Frau Christine Klose   zum 76. Geburtstag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 

Abteilung Tischtennis: 
 

Heimspiele der Mannschaften des TSV Dezember:  
 

Datum Uhrzeit Spielklasse Gastgeber Gäste 

02.12.22 19.30 2. Kreisliga TSV Herwigsdorf 2 TTSV BW Hagenwerda 2 

02.12.22 19.30 Kreisklasse TSV Herwigsdorf 4 LSV Friedersdorf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Sponsoren, Unterstützer, Helfer und Anhänger des TSV Herwigsdorf 1891 e.V., 

allen ein herzliches Dankeschön für Euer Engagement in unserem Verein. 
Wir wünschen Euch sowie allen Einwohnern von Rosenbach ein frohes, 

 wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise der Familien, alles Gute, 
 viel Erfolg und vor allem 

beste Gesundheit für das neue Jahr 2023! 
Der Vorstand 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Eine frohe Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest, verbunden mit 

einem herzlichen Dankeschön 

für Ihre Treue und das entgegenbrachte Vertrauen, 

wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten. 
 

Der Weihnachtsbaumverkauf beginnt in diesem Jahr am Sonnabend, dem 03.12.2022. 
Eine Auswahl an Nordmanntannen und Blaufichten, sowie Weihnachtsbäume im Topf stehen für Sie bereit. 

 

Baumschule Frank Neumann, Inh. Uwe Neumann 
Siedlung 19, 02708 Rosenbach 

 
 

 



Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes:  
R. Höhne, Bürgermeister 
Gemeindeverwaltung Rosenbach 
Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach 
Tel.: 0 35 85 / 83 27 03 Fax: 0 35 85 / 86 25 24 
E-Mail:    info@gemeinde-rosenbach.de 
Homepage:  www.gemeinde-rosenbach.de 
 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag           9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag           9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 18.00 Uhr 
Bürgermeistersprechstunde            14.00 – 18.00 Uhr 
Wir bitten um vorherige Terminabsprache! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nun ist es wieder soweit,  
es beginnt der Zauber der Vorweihnachtszeit! 
Wenn die Häuser im Glanz der Lichter stehen, 
und die Herzen sich nach Friede & Liebe sehnen. 

 
Ich wünsche Allen eine frohe und besinnliche  
Weihnachtszeit und bedanke mich bei meinen 
Patienten und deren Angehörigen für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen!  
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 

Steffi Göthlich 

 

Frohe Weihnachten und einen Guten 
Start ins neue Jahr wünscht allen  

Einwohnern von Rosenbach   

    das Baugeschäft 
H.Kuche 



Weihnachtliche Grüße von den Rosenbacher Kindereinrichtungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         

 

Bekanntmachung Jahresabschluss des AZV Löbau Nord für das Geschäftsjahr 2021 

Feststellung des Ergebnisses 

Bezeichnung per 31.12.2021 per 31.12.2020

Bi lanzsumme 42.527.485,09 € 43.271.760,37 €

Aktivsei te

Anl agevermögen 39.976.202,69 € 39.755.775,43 €

Umlaufvermögen 2.551.282,40 € 3.515.984,94 €

Rechnungsabgrenzungs pos ten 0,00 € 0,00 €

Pas s ivsei te

Eigenkapita l 21.576.509,53 € 21.286.419,79 €

Allgemeine Rücklage 6.111.846,77 € 5.962.361,97 €

Kapitalrücklage 12.249.033,66 € 11.996.603,68 €

Gewinn/-verlustvortrag 3.327.454,14 € 3.083.690,85 €

Jahresergebnis -111.825,04 € 243.763,29 €

Sonderposten für Investi tionszuschüs se 12.785.518,00 € 12.991.416,00 €

Empfangene Ertrags zuschüsse 61.274,00 € 62.433,00 €

Rückstel lungen 475.985,94 € 241.855,41 €

Verbindl ichkeiten 7.628.197,62 € 8.689.636,17 €

Rechnungsabgrenzungs pos ten 0,00 € 0,00 €

Summe der Einnahmen 3.133.835,62 € 3.527.435,58 €

darunter Umsatzerlöse 2.519.261,70 € 2.984.997,36 €

Summe der Aufwendungen 3.245.660,66 € 3.283.672,29 €

Der Jahresverlust in Höhe von € 111.825,04 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss

 
 

Die DONAT WP GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Jahresabschluss und Lagebericht des AZV Löbau-Nord 

zum 31.12.2021 gem. § 59 Abs. 3 SächsKomZG i.V.m. § 110 SächsGemO und § 17 SächsEigBG geprüft und folgenden 

Bestätigungsvermerk erteilt:  

 

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
An den Abwasserzweckverband Löbau-Nord, Löbau 
 

Prüfungsurteile 
 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverband Löbau-Nord, Löbau, – bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 

Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserzweckverband Löbau-Nord, Löbau, für das Wirtschaftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sächsischen 
Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 

Zweckverbandes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2021 und 

 

ABWASSERZWECKVERBAND LÖBAU-NORD 

Georgewitzer Straße 54 

02708 Löbau 

 



•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen 

wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften 

der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 

Sächsische Eigenbetriebsverordnung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften  

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 

Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 

Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 

Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbandes zur 

Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 

Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 

317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 

Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 



vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 

diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können. 
 

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 

und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 

planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbandes abzugeben. 
 

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 

sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 

zusammenhängenden Angaben. 
 

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 

sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. 
 

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 

ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes. 
 

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 

wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 

der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 

wir während unserer Prüfung feststellen." 
 

Auf der Grundlage des § 18 der Zweckverbandssatzung des AZV Löbau-Nord und in Übereinstimmung mit § 88 der 

SächsGemO und § 59 SächsKomZG, wurde durch die Mitglieder der Verbandsversammlung am 25.10.2022, mit Beschluss-

Nr. 08/2022 der Jahresabschluss 2021 festgestellt. Der Jahresabschluss 2021 mit Lagebericht liegt in der Geschäftsstelle 

des AZV Löbau-Nord, Georgewitzer Straße 54, Zimmer 120 in 02708 Löbau vom 12.12.2022 bis 21.12.2022 zu den 

Öffnungszeiten Montag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr, Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr 

und 13.00 bis 18.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr aus. 

 
 

 

gez. Höhne  

Verbandsvorsitzender 

 



 

 

 

 

 

  Die Gemeindeverwaltung Rosenbach 

 lädt alle Seniorinnen und Senioren  

aus beiden Ortsteilen  

ganz herzlich zu der Weihnachtsfeier am 
 

Donnerstag, den 08.12.2022, 14.30 Uhr  

 in das Vereinshaus des  

Rassegeflügel- und Kaninchenzüchterverein e.V. 

an der Niederhofstraße ein  
 

Die Kinder der Grundschule Herwigsdorf unterhalten Sie  

mit einem kleinen Programm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 
 


